
I. Kapitel 
Menschen- und Bürgerrechte

1 . Abschnitt 
Würde, Gleichheit, Freiheit, Solidarität

Artikel 1

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und 
zu schützen ist die oberste Pflicht des Staates.

(2) Jeder schuldet jedem die Anerkennung als Gleicher. Nie
mand darf wegen seiner Rasse, Abstammung, Nationalität, 
Sprache, seines Geschlechts, seiner sexuellen Orientierung, 
seiner sozialen Stellung, seines Alters, seiner Behinderung, sei
ner religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung 
benachteiligt werden.

Artikel 2

Vor der öffentlichen Gewalt sind alle Menschen gleich. Jede 
Willkür und jede sachwidrige Ungleichbehandlung ist untersagt.

Artikel 3

(1) Frauen und Männer sind gleichberechtigt.

(2) Der Staat ist verpflichtet, auf die Gleichstellung der Frau in 
Beruf und öffentlichem Leben, in Bildung und Ausbildung, in der 
Familie sowie im Bereich der sozialen Sicherung hinzuwirken.

Artikel 4

(1) Jeder hat das Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit 
und Achtung seiner Würde im Sterben. In das Recht auf körperli
che Unversehrtheit darf nur durch Gesetz eingegriffen werden.

(2) Niemand darf grausamer, unmenschlicher oder erniedrigen
der Behandlung oder Strafe und ohne seine freiwillige und aus
drückliche Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen 
Experimenten unterworfen werden.
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